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Viel Unbekanntes über die 
neue „Elektronische Patienten-
akte” (EPA) enthüllte Simone 
Napiontek vom Verbraucher-
service Bayern (eine Tochter 
des Katholischen Deutschen 
Frauenbundes) im Pfarrheim 
von Gundelsheim. 
Die Referentin erklärte, die 

EPA werde von den gesetz -
lichen Krankenversicherungen 
automatisch für alle ihrer Mit-
glieder erstellt. Das Ziel sei, 
Gesundheitsdaten schnell und 
übersichtlich einsehbar zu ma-
chen – zum Beispiel bei Arzt-
wechsel, Zweitmeinungen-Ein-
holen, Not- und Unfällen so-
wie Facharztbesuchen. Dabei 
könne der Versicherte Doku-
mente selbst einstellen, her -
unterladen, löschen oder ver-
bergen. Auch könne man wi-

dersprechen und die ganze 
Akte wird dann nicht angelegt 
oder wieder gelöscht. 
Ab dem 1. Oktober 2025 

 seien Arztpraxen, Krankenhäu-
ser, Apotheken, Psychothera-
peuten, Ergotherapeuten und 
Altenpflegeeinrichtungen . . . 
verpflichtet, Arztbriefe, Be-
fundberichte und Labordaten 
einzugeben. E-Rezepte werden 
ausgegeben. Voraussichtlich 
2026 werden Medikationsplä-
ne und Daten für gemeinwohl-
orientierte Forschungszwecke 
aufgenommen. Auch sollen 
Röntgenbilder, eImpfpass, e-
Zahnbonusheft, eMutterpass 
eingegeben werden. Die Kran-
kenkassen sollen Abrechnun-
gen (einschließlich Diagnose-
schlüssel), Behandlungshisto-
rien und Leistungsübersichten 

für den Patienten einsehbar 
machen. Patienten können älte-
re Arztbriefe, Patientenverfü-
gungen und ähnliches sowie 
ein Schmerztagebuch, Blut -
zuckerwerte, Medikamenten-
plan und Daten von der Ge-
sundheits-App eingeben. 
Napiontek berichtete, dass 

keineswegs schon alle betrof-
fenen Stellen mit dem nötigen 
Equipment ausgerüstet wären. 
Es gäbe noch technische Pro-
bleme. 
Weiter erklärte sie, seit 2005 

sei nach SGB V die Gematik 
GmbH (Gesellschaft für Tele-
matikanwendungen der Ge-
sundheitskarte mbH) für die 
Umsetzung der EPA zuständig. 
Mit 51 Prozent sei das Bundes-
Gesundheitsministerium Ge-
sellschafter. Weitere Gesell-
schafter seien unter anderem 
die Spitzenverbände der gesetz-
lichen und privaten Kranken-
kassen, Ärztekammern, Deut-
sche Krankenhausgesellschaft, 
ärztliche und zahnärztliche 
Bundesvereinigungen. 
Diese ganzen Daten werden 

nicht auf dem Chip der Ge-
sundheitskarte gespeichert, son-
dern, so betonte die Fachfrau, 
verschlüsselt auf Servern in 
Deutschland nach europäi-
schem Datenschutzrecht. Zu-
ständig für die sichere Speiche-
rung ist die Gematik GmbH. 
Um Zugriff auf seine EPA-

App zu bekommen, benötigt 
der Patient oder die Patientin 
ein Smartphone oder Tablet, 
eine elektronische Gesund-
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heitskarte und eine E-Mail-
 Adresse. Dafür kann man sich 
die EPA-App der jeweiligen 
Krankenkasse im App-Store 
herunterladen. Eine Authenti -
fizierung – zum Beispiel bei 
der Krankenkasse oder mit 
Post-Ident-Verfahren – sowie 
eine PIN von der Krankenkas-
se (vor Ort oder per Post)  ist 
notwendig. Beim Zugriff über 
den PC oder Laptop muss man 
die elektronische Gesundheits-
akte, eine E-Mail-Adresse und 
ein Kartenlesegerät haben. 
Napiontek betonte, dass die 

Kassen eine „Ombudsstelle” 
einrichten müssen, bei der sich 
ihre Mitglieder genauer über 
Rechte und Ansprüche erkun-
digen können. Sie muss Wider-
sprüche entgegennehmen und 
in der EPA umsetzen – zum 
Beispiel die EPA ganz löschen, 
Zugriff für (einzelne) Ärzte, 
Apotheken beschränken sowie 
Widerspruch bei den Abrech-
nungsdaten und Datenspende 
zu Forschungszwecken ein -
legen. Dort können auch Zu-
griffsprotokolle ausgedruckt 
und ältere Dokumente einge-
pflegt werden. Die Referentin 
unterstrich, das weder die Om-
budsstelle noch die Kranken-
kassen ein Leserecht für die 
Daten haben. 
Zugriff auf die Daten im 

„Behandlungskontext” auf der 
EPA haben Ärzte sobald die 
Gesundheitskarte in das Lese-
gerät der Praxis gesteckt wird. 
Eine PIN ist nicht nötig. Ärzte, 
Psychotherapeuten und andere 
Leistungsträger können 90 
Tage lang, Apotheken und Not-
fallsanitäter drei Tage die Da-
ten einsehen. Der Arzt oder 

Ärztin muss Patienten im per-
sönlichen Gespräch oder mit 
einem Aushang in der Praxis  
informieren, welche Daten in 
der EPA abgespeichert werden. 
Bei potentiell diskriminieren-
den oder stigmatisierenden 
 Daten (zum Beispiel psy-
chische Erkrankungen, sexuell 
übertragbare Krankheiten und  
Schwangerschaftsabbrüchen) ist 
er verpflichtet auf das Wider-
spruchsrecht hinzuweisen. Er-
gebnisse genetischer Untersu-
chungen dürfen nur mit aus-
drücklicher Erlaubnis gespei-
chert werden. 
Napiontek fasste zusammen: 

Die Patienten und Patientinnen 
können direkt in der Arztpraxis 
dem Befüllen der EPA wider-
sprechen. Das muss auch do-
kumentiert werden. Sie können 
auch über die EPA-App einzel-
ne Dokumente verbergen oder 
löschen und natürlich über die 
App oder bei der Ombudsstelle 
den Zugriff auf die gesamte 
EPA verweigern. Die Vorteile 
der EPA seien: bei jedem Arzt-
besuch oder Notfallsituation 
sind alle Daten vorhanden, da-
durch sei eine bessere Versor-
gung der Patienten möglich, 
Doppeluntersuchungen werden 
vermieden. Die Pateinten ha-
ben Einsicht auf ihre Gesund-
heitsdaten ohne den Arzt be -
fragen zu müssen und neue Er-
kenntnisse für die Behandlung 
und Versorgung der Patienten 
können durch die umfangrei-
chen Datensätze, natürlich 
anonymisiert, durch die For-
schung und Pharmafirmen er-
reicht werden. Ein Nachteil sei, 
dass Dokumente nur für alle 
verborgen werden können. Die 

Freigabe einzelner Dokumente 
für bestimmte Ärzte und Leis-
tungserbringer ist nicht mög-
lich. Erst ab 15 Jahren ent-
scheiden Kinder selbst über 
ihre EPA. Daten fließen in die 
für die Eltern sichtbare EPA. 
Das sei problematisch bei see-
lischen Problemen, der Ver -
hütung sowie sexuellem Miss-
brauch und Gewalt. Es gebe bei 
Kindeswohlgefährdung keine 
Befüllungspflicht durch Ärzte. 
Im Verlaufe der Veranstal-

tung wurde klar, dass noch 
nicht alles genau geregelt ist 
und noch Nachbesserungen 
 nötig seien. Als Handlungs-
möglichkeiten für die jetzige 
Lage fasste die Fachfrau zu-
sammen: die EPA löschen und 
vielleicht später wieder akti-
vieren lassen, wenn man besser 
informiert ist und Sicherheits-
problemen gelöst sind, wenn 
die Auswirkungen auf die Kin-
der nachvollziehbar sind und 
der Patientenschutz ausreichend 
gewährleistet ist. Oder man 
nutzt die EPA, aber verwehrt 
gegebenenfalls einzelnen Grup-
pen den Zugriff auf die EPA, 
widerspricht dem Speichern 
von bestimmten  Diagnosen 
oder verbirgt sen sible Doku-
mente für alle. Auch kann man 
der Datennutzung für die For-
schung widersprechen.  
Die Info-Veranstaltung wur-

de vom KAB-Bildungswerk 
Bamberg und der KAB Gun-
delsheim organisiert. Simone 
Napiontek hat ihr Beratungs-
büro am Grünen Markt 14 in 
Bamberg, Telefon 0951/202506, 
bamberg@verbrauchersevice-
bayern.de. 
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